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Beachte 

zum Bezugszeitraum vgl. § 906 Abs. 28 

Text 

Anhangangaben für große Gesellschaften 

§ 240. Große Gesellschaften haben im Anhang zusätzlich die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach 
Tätigkeitsbereichen sowie nach geographisch bestimmten Märkten anzugeben, soweit sich, unter 
Berücksichtigung der Organisation des Verkaufs von Erzeugnissen und der Erbringung von 
Dienstleistungen, die Tätigkeitsbereiche und geographisch bestimmten Märkte untereinander erheblich 
unterscheiden. Die Umsatzerlöse brauchen jedoch nicht aufgegliedert zu werden, soweit die 
Aufgliederung nach vernünftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem Unternehmen einen 
erheblichen Nachteil zuzufügen; die Anwendung dieser Ausnahmeregelung ist im Anhang zu erwähnen. 


